1.

Abzugsausschluss für Arbeitszimmeraufwendungen bei fehlendem anderen Arbeitsplatz verfassungswidrig 

§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 b EStG in der seit Inkrafttreten des StÄndG 2007 vom 19.07.2006 (BGBl I 2006, 1652) geltenden Fassung ist mit Art. 3 Abs. 1 GG unvereinbar, soweit das Abzugsverbot Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer auch dann umfasst, wenn für die betriebliche oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. BVerfG, Beschluss vom 06.07.2010, 2 BvL 13/09
2.
Aufteilung von Aufwendungen für eine gemischt veranlasste Fortbildungs-veranstaltung

Aufwendungen für die Teilnahme an einem Fortbildungskurs, der mit bestimmten Stundenzahlen auf die Voraussetzungen zur Erlangung der Zusatzbezeichnung „Sportmedizin“ angerechnet werden kann, sind zumindest teilweise als Werbungskosten zu berücksichtigen, auch wenn der Lehrgang in nicht unerheblichem Umfang Gelegenheit zur Ausübung verbreiteter Sportarten zulässt (Änderung der Rechtsprechung). BFH, Urteil vom 21.04.2010, VI R 66/04
3.
Keine Verrechnung von vorinsolvenzlichen Steuerschulden mit 

Lohnsteuererstattungsansprüchen 

Lohnsteuererstattungsansprüche sind kein „Arbeitseinkommen“. Ein Anspruch auf Erstattung von Lohnsteuer, auch wenn er durch eine steuerpflichtige Tätigkeit des Schuldners während des Insolvenzverfahrens begründet worden ist, gehört daher nicht zum insolvenzfreien Vermögen und kann vom Finanzamt nicht mit vorinsolvenzlichen Steuerschulden des Insolvenzschuldners verrechnet werden. BFH, Beschluss vom 29.01.2010, VII B 188/09
4.

Anwendung des subjektiven Fehlerbegriffs auf die Beurteilung von 
Rechtsfragen

Dem Großen Senat wird gemäß § 11 Abs. 4 FGO folgende Rechtsfrage zur Entscheidung vorgelegt: Ist das Finanzamt im Rahmen der ertragsteuerlichen Gewinnermittlung in Bezug auf zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung ungeklärte bilanzrechtliche Rechtsfragen an die Auffassung gebunden, die der vom Steuerpflichtigen aufgestellten Bilanz zu Grunde liegt, wenn diese Rechtsauffassung aus der Sicht eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns vertretbar war? BFH, Vorlagebeschluss vom 07.04.2010, I R 77/08
5.

Bindungswirkung von Entscheidungen der Sozialversicherungsträger im Besteuerungsverfahren

Entscheidungen des zuständigen Sozialversicherungsträgers über die Sozialversicherungspflicht eines Arbeitnehmers sind im Besteuerungsverfahren zu beachten, soweit sie nicht offensichtlich rechtswidrig sind (Anschluss an BFH, Urteil vom 06.06.2002 – VI R 178/97 – BFHE 199, 524 = BStBl II 2003, 34). BFH, Urteil vom 21.01.2010, VI R 52/08
6.

Kindergeld

Fiktive Unterhaltsansprüche des Kindes nach einer eigenen Schwangerschaft und Geburt sind kein Einkommen im kindergeldrechtlichen Sinne. Dies hat der 11. Senat des FG Münster mit Urteil vom 17.06.2010 entschieden (Az.: 11 K 2790/09 Kg; vgl. Pressemitteilung Nr. 10/2010 vom 15.07.2010). Der Senat hat die Revision zugelassen. 

Im Streitfall hatte die Tochter der Klägerin anlässlich der Geburt ihres eigenen Kindes ihre Ausbildung zur Bankkauffrau unterbrochen. Der Kindesvater, der mit der Tochter der Klägerin weder verheiratet war noch zusammenlebte, zahlte zwar für das Kind, nicht aber für die Tochter der Klägerin Unterhalt. Nach Ablauf der Mutterschutz- und Elternzeit nahm die Tochter ihre Ausbildung wieder auf. Die Familienkasse hob das zu Gunsten der Klägerin festgesetzte Kindergeld auf und führte an, bei Einbeziehung des Unterhaltsanspruchs der Tochter gegen den Kindesvater gemäß § 1615 I Abs. 2 BGB werde der Jahresgrenzbetrag für eigenes Einkommen des Kindes von 7.680,00 € überschritten. 

Der 11. Senat gab der Klage statt und stellte fest, dass der von der Familienkasse behauptete zivilrechtliche Unterhaltsanspruch gar nicht bestanden habe. Anknüpfungspunkt für den Anspruch aus § 1615 I Abs. 2 BGB sei die Unterhaltsbedürftigkeit der Kindesmutter, die gerade aus der eigenen Übernahme der Kindesbetreuung resultiere. Im Streitfall sei die Tochter der Klägerin dagegen nach der Elternzeit einer beruflichen Tätigkeit – hier in Form einer Berufsausbildung – nachgegangen und habe daher die Betreuung des Kindes nicht selbst ausgeübt. Unabhängig hiervon – d. h. bei einem unterstellten Unterhaltsanspruch – liege auch deshalb kein kindergeldschädliches Einkommen vor, da der Tochter der Klägerin selbst keine Unterhaltszahlungen zugeflossen seien und keine Anzeichen für einen Verzicht hierauf vorlägen. 
7.

Berufsausbildungskosten – Steuerlicher (Vorab-)Aufwand oder 
Privatvergnügen …?
Der 3. Senat des FG Münster hat mit Urteil vom 06.05.2010 (3 K 3347/07 F) eine klare Abgrenzung getroffen zwischen einer erstmaligen Berufsausbildung, deren Kosten steuerlich als Sonderausgaben nur begrenzt berücksichtigt werden, und einer weiteren Ausbildung, deren Kosten als (vorweggenommene) Werbungskosten voll abzugsfähig sind (vgl. auch Pressemitteilung Nr. 9/2010 vom 14.07.2010). 

Im Streitfall hatte der Kläger im Rahmen des Zivildienstes über mehrere Monate eine Ausbildung zum Rettungssanitäter absolviert. Im Jahr 2005 begann er eine Ausbildung zum Verkehrsflugzeugführer und zahlte hierfür über 30.000,00 €. Arbeitslohn erzielte er erst ab Ende 2006, nachdem er eine Tätigkeit als Pilot aufgenommen hatte. Das Finanzamt setzte die Einkommensteuer für das Jahr 2005 auf 0 € fest und berücksichtigte hierbei die Kosten der Pilotenausbildung lediglich als Berufsausbildungskosten in Höhe des Maximalbetrags von 4.000,00 €. Der Kläger begehrte dagegen eine vollständige Anerkennung seiner Aufwendungen als vorweggenommene Werbungskosten, die sodann im Wege des Verlustvortrag in den Jahren, in denen er Einkünfte als Pilot erzielte, seine steuerliche Belastung mindern sollten. Er vertrat die Auffassung, seine vorherige Ausbildung zum Rettungssanitäter sei als Erstausbildung anzusehen, so dass § 12 Nr. 5 EStG der vollen Abzugsfähigkeit seiner Kosten nicht entgegenstehe. 

Der 3. Senat des FG Münster hielt dem entgegen, dass eine Erstausbildung im Sinne des § 12 Nr. 5 EStG nur vorliege, wenn es sich um eine Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf (Ausbildung z. B. nach dem Berufsbildungsgesetz oder der Handwerksordnung) handele. Dies sei der Fall, wenn der Beruf durch eine Ausbildung im Rahmen eines öffentlich-rechtlich geordneten oder hierzu vergleichbaren Ausbildungsganges erlernt werde und deren Dauer bei einer Vollzeitausbildung mindestens zwei Jahre betrage. Hieran fehle es bei der Ausbildung des Klägers zum Rettungssanitäter. Daher sei die Pilotenausbildung des Klägers als erstmalige Berufsausbildung anzusehen mit der Folge, dass die Aufwendungen nicht in künftigen Besteuerungszeiträumen nutzbar gemacht werden könnten. Der Senat hat die Revision zum BFH zugelassen. 

